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Wir sind für Sie da:
Kundenservice Münsterstraße 18
Mo – Fr  08.00 bis 12.30 Uhr
 13.30 bis 18.00 Uhr

TAB Mittelspannung

Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung 
der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH

Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen Mittelspannung der WEV Warendorfer Energieversorgung 
GmbH (nachfolgend kurz „TAB Mittelspannung WEV“ genannt) gilt für den Anschluss und den Betrieb von Bezugs- und 
Erzeugungsanlagen (darunter auch Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge) an das 
Mittelspannungsnetz der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH (nachfolgend kurz „WEV“ genannt) sowie bei einer 
Erweiterung oder Änderung bestehender Kundenanlagen, die an das Mittelspannungsnetz der WEV angeschlossen sind.

Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die VDE-Anwendungsregel „Technische Regeln für 
den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR-Mittelspannung)“ (nachfolgend 
kurz „VDE-AR-N 4110“ genannt) sowie die Technischen Anschlussbedingungen Mittelspannung (nachfolgend kurz 

„TAB Mittelspannung Westnetz“). Der Westnetz obliegt die Rolle der Netzführung im Mittelspannungsnetz der WEV.

Die vorliegende TAB Mittelspannung WEV konkretisiert die TAB Mittelspannung Westnetz. Die 
Gliederung lehnt sich an die Struktur der TAB Mittelspannung Westnetz an und formuliert die 
Spezifikationen zu den einzelnen Kapiteln der VDE-AR-N 4110 und TAB Mittelspannung Westnetz. 
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Zu 1 Anwendungsbereich

Für Verweise auf die Internetseite der WEV gilt die Adresse:
www.stadtwerke-warendorf.de

Alle notwendigen Formulare finden Sie auch auf den Internetseiten des VDE ś.
TAR-Mittelspannung ARROW-RIGHT-LONG Formulare
www.vde.com

TAB-Mittelspannung der Westnetz ARROW-RIGHT-LONG Mittelspannung
www.westnetz.de

Zu 4 Allgemeine Grundsätze

Zu 4.2.4 Bauvorbereitung und Bau 
Bestandteil der durch den Anschlussnehmer einzureichenden Projektunterlagen ist ein 
einphasiger Übersichtsschaltplan mit den Bestandteilen entsprechend VDE-AR-N 4110. Ein 
Beispiel für einen Übersichtsschaltplan ist im Anhang D5e dargestellt. 

Bei niederspannungsseitiger Abrechnungszählung sind die Leerlauf- und 
Kurzschlussverluste des Transformators der WEV mitzuteilen.

Die WEV übernimmt mit dem Sichtvermerk zum Übergabestationsprojekt ausdrücklich keine 
Verantwortung oder Haftung für die inhaltliche Richtigkeit der eingereichten Projektunterlagen

Zu 5.1 Grundsätze für die Ermittlung des Netzanschlusspunktes

Ergänzend zur TAB Mittelspannung Westnetz: Ist ein Anschluss im Umspannwerk Warendorf 
erforderlich, so ist die Westnetz GmbH zuständiger Ansprechpartner (siehe Kontaktdaten).

Zu 6.1.2.2 Zugang und Türen
Es sind Schließzylinder mit einer Schließseite (Halbzylinder) nach DIN 18252 mit einer 
Baulänge von 31,5 mm zu verwenden. Sofern notwendig, wird von der WEV ein geeigneter 
Schlüsselsafe angebracht, den der Anschlussnehmer/-nutzer zu dulden hat.

Zu 6.2.2 Schaltanlagen

Zu 6.2.2.1 Schaltung und Aufbau
Die Schaltfelder in den Übergabestationen sind in folgender Reihenfolge 
aufzubauen (vorzugsweise von links nach rechts):

• Zwei netzseitige Eingangsschaltfelder für den Anschluss an das Netz der WEV,
• Übergabe(schalt)-/Messfeld,
• Abgangsfeld(er).
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Anschluss an 10 kV-Netze
Im Falle eingeschliffener 10kV-Kundenanlagen mit einer vereinbarten Netzanschlusskapazität von >500kVA 
für den Energiebezug, oder für die Energielieferung, sind diese grundsätzlich fernschaltbar auszuführen. Zu 
diesem Zweck sind in den Eingangsschaltfeldern fernsteuerbare Lasttrennschalter mit Motorantrieb und 
möglichst im ersten Feld eine Fern/Ort-Umschaltung vorzusehen (vgl. Kapitel 6.3.2 TAB Mittelspannung 
Westnetz). Die zugehörigen Erdungsschalter in den fernschaltbaren Eingangsschaltfeldern müssen nicht 
fernsteuerbar ausgeführt werden. Das Mittelspannungsnetz der WEV wird im Links-Drehfeld betrieben!

Anschluss an 10-kV-Sammelschiene eines UW der Westnetz
Ist ein Anschluss im Umspannwerk Warendorf erforderlich, so ist die Westnetz GmbH 
hierfür der zuständige Ansprechpartner. (siehe Kontaktdaten)

Kurzschlussanzeiger
Ergänzend zur TAB Mittelspannung Westnetz:
Alle Schaltfelder im Verfügungsbereich der WEV sind grundsätzlich mit 
Kurzschlussrichtungsanzeiger auszustatten (vorzugsweise Horstmann Compass B 2.0).

Zu 7.5 Messwandler

Die Messwandler sind bauseits durch den Anlagenerrichter zu stellen. Die Spannungswandler sind vom Netz der WEV aus 
gesehen hinter den Stromwandlern anzuschließen. Die Wandler müssen mindestens folgenden Bedingungen genügen:

Allgemein:
• MID-Konformitätserklärung- ist der WEV zu übergeben (durch den Anlagenerrichter)
• thermischer Kurzschlussstrom, Bemessungsstoßstrom und Isolationsspannung entsprechend Kapitel 6.2.1;

Messkerne und Messwicklungen zum Anschluss von EZA-Reglern für die Blindleistungsregelung/
statische Spannungshaltung müssen mindestens der Klasse 0,5 genügen, bei Anschlussscheinleistungen 
der Kundenanlage SA > 1 MVA mindestens der Klasse 0,2 genügen; 

Spannungswandler:
•  Standard-Anforderung an die Zählwicklung der Spannungswandler: Klasse 

0,5; 15 VA; mit Zustimmung der WEV darf abgewichen werden;
• Spannungswandler sind als drei einpolig isolierte Spannungswandler auszuführen;
• Die sekundäre Bemessungsspannung der Zähl- und Schutzwicklung der Spannungswandler beträgt 100√3;
• Bemessungsspannungsfaktor der Spannungswandler: 1,9 x Un/8 h (6 A);
•  Schutzwicklungen der Spannungswandler für den übergeordneten Entkupplungsschutz müssen 

der Klassengenauigkeit 3P genügen, typischerweise kombiniert aus Klasse 0,5 und 3P. 

Stromwandler:
•  Standard-Anforderung an die Zählkerne der Stromwandler: Klasse 0,5s; 10 

VA, FS 5; mit Zustimmung der WEV darf abgewichen werden;
•  Der Primärstrom der Stromwandlerkerne für die Zählung ist den vertraglichen Leistungsanforderungen anzupassen;
•  Der sekundäre Bemessungsstrom der Stromwandler muss bei den 

Zählkernen 5 A, und bei den Schutzkernen 1 A betragen;
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• thermischer Bemessungs-Dauerstrom der Stromwandler: 1,2 x Ipn;
•  Schutzkerne der Stromwandler zum Anschluss von Kurzschlussschutzeinrichtungen müssen Kurzschlussströme von 

6 kA im 10-kV-Netz entsprechend der Genauigkeitsklasse 10P oder besser gemäß DIN EN 60044-1 übertragen.

Anmerkungen:
Der erforderliche Bemessungs-Genauigkeitsgrenzfaktor nach DIN EN 60044-1 ist wie folgt zu ermitteln:

1.  Bei einem primären Nennstrom von beispielsweise 100 A im 10-kV-Netz muss der Bemessungs-Genauigkeitsgrenzfaktor 
mindestens 60 betragen. Minimal notwendig ist dann ein Stromwandler der Klasse 10P60.

2.  WEV behält sich vor, aufgrund besonderer Netzkonstellationen auch höhere 
Anforderungen an das Übertragungsverhalten der Schutzkerne zu stellen.

3.  Wird die oben genannte pauschale Auslegungsvorschrift der Stromwandlerparameter nicht eingehalten, muss vom 
Anlagenerrichter mittels rechnerischen Nachweises auf Basis der tatsächlichen Bebürdungsverhältnisse gezeigt 
werden, dass die Übertragung des Kurzschlussstromes den oben genannten Anforderungen trotzdem genügt.

•  Die erforderliche Nennleistung der Schutzkerne der Stromwandler für den Übergabeschutz einschließlich 
der Bemessung der Auslösespule des Leistungsschalters ist in Abhängigkeit der angeschlossenen 
Sekundärtechnik im Rahmen der Projektierung durch den Kunden zu ermitteln und festzulegen. Die zugehörigen 
Berechnungsunterlagen müssen Bestandteil der bei WEV einzureichenden Projektdokumentation sein;

•  Werden zusätzlich Messgeräte an den Schutzkern der Stromwandler angeschlossen, ist die 
Kurzschlussfestigkeit der zum Einsatz kommenden Messgeräte sicherzustellen und nachzuweisen;

•  Schutz- oder Messkerne der Stromwandler zum Anschluss von Q ARROW-RIGHT-LONG &U<-
Schutzeinrichtungen müssen entsprechend der Genauigkeitsklasse 5P oder besser gemäß DIN EN 61869-
2 (VDE 0414-9-2) übertragen und mindestens folgendem Verhältnis genügen: In EZA/In Wandler ≥ 0,33;

•  Schutz- oder Messkerne der Stromwandler zum Anschluss von Schutzeinrichtungen müssen der thermischen 
Kurzschlussfestigkeit der Schutzrelais am Strommesseingang genügen. Es gilt im 10-kV-Netz:

   Ansonsten muss die Berechnungsgrundlage ein Bestandteil der einzureichenden Projektdokumentation sein.
•  Messkerne und Messwicklungen zum Anschluss von EZA-Reglern für die Blindleistungsregelung/ 

statische Spannungshaltung müssen mindestens der Klasse 0,5, bei Anschlussscheinleistungen 
der Kundenanlage SA > 1 MVA mindestens der Klasse 0,2, genügen.

Bereits im Zuge der Anlagenplanung ist eine rechtzeitige Abstimmung zwischen dem 
Anschlussnehmer und WEV über die bereitzustellenden Wicklungen und Kerne erforderlich. 

Weitere Details sind dem Anhang H „Wandlerverdrahtung“ zu entnehmen.

Bemessungs – Genauigkeitsgrenzfaktor  =
(geforderter primärer Kurzschlusstrom (6kA,siehe oben)

(primärer NEnnstrom des Schutzkerns)

≤  Ith (Schutz, 1s)
(20 kA)

(Übersetzungsverhältnis der Stromwandler)
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Zu 7.6 Datenfernübertragung

Zählerfernauslesung
Erfolgt der Messstellenbetrieb durch WEV als grundzuständiger Messstellenbetreiber, so setzt er bei Lastgangzählern 
und intelligenten Messsystemen für die Zählerfernauslesung standardmäßig eine Funklösung ein. Sofern 
Einschränkungen des Signalempfanges am Installationsort bestehen, ist durch den Anschlussnehmer die Antenne 
an einem geeigneten und mit dem Messstellenbetreiber abgestimmten Ort abgesetzt zu montieren. Dazu stellt WEV 
als grundzuständiger Messstellenbetreiber eine entsprechende Antenne bei. Sollte eine Funklösung nicht möglich 
sein, so ist der Anschlussnehmer verpflichtet, in unmittelbarer Nähe des Zählerplatzes dauerhaft einen mit WEV 
abgestimmten und betriebsbereiten Kommunikationsanschluss für die Fernauslesung der Messwerte bereitzustellen.

Bei Bedarf stellt der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230 V Wechselspannung) zur Verfügung.

Zu 7.7 Spannungsebene der Abrechnungsmessung

Im Falle eines einzelnen Anschlussnutzers erfolgt die Messung der von der an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen 
Kundenanlage bezogenen bzw. eingespeisten elektrischen Energie grundsätzlich auf der Mittelspannungsseite. 
In Abstimmung mit WEV ist auch eine Messung auf der Niederspannungsseite bis max. 630 kVA je Messung 
möglich. In diesen Fällen hat der Anschlussnutzer die durch die Umspannung entstehenden Verluste zu tragen.

Angaben zur Auslegung der Stromwandler bei Messung auf der Niederspannungsseite sind 
den Technischen Mindestanforderungen Niederspannung der WEV zu entnehmen.

Zu 8 Betrieb der Kundenanlage

Zu 8.2 Netzführung

Die Ausführung von Schalthandlungen sind mit Nennung der Schaltzeit dem Netzbetrieb der WEV anzuzeigen. Bei 
kurzen, geplanten Unterbrechungen ist die WEV zur Unterrichtung nur gegenüber den Anschlussnutzern verpflichtet, 
die zur Vermeidung von Schäden auf eine unterbrechungsfreie Versorgung angewiesen sind und dies der WEV unter 
Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

• nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die WEV dies nicht zu vertreten hat oder
• die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

Zu 8.3 Arbeiten in der Übergabestation

Vor Aufnahme von geplanten oder ungeplanten Arbeiten in der Übergabestation ist vor Ort für Arbeiten 
an oder in unzulässiger Nähe von Netzteilen eine „Durchführungserlaubnis“ (DE) erforderlich. Der 
Anlagenverantwortliche des Eigentümers erteilt dem Arbeitsverantwortlichen des Partners nach 
Durchführung aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen die DE für den entsprechende Netzteil.
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Zu 8.5 Bedienung vor Ort

Verfügungsbereichsgrenze
Die Verfügungsbereichsgrenze legt die Zuständigkeit für die Anordnung von Schalthandlungen fest 
(Hiermit ist nicht die Verfügungserlaubnis gemeint, die von der netzführenden Stelle z.B. für Arbeiten 
in einem bestimmten Bereich erteilt wird). Sie verläuft (aus Netzsicht) hinter den Einspeisefeldern. Die 
Verfügungsbereichsgrenzen sind in Anhang D dargestellt. Es gelten folgende Festlegungen:

•  In den netzseitigen Eingangsschaltfeldern werden Schaltbefehle nur 
durch die WEV angeordnet und Schaltgeräte bedient.

•  Im/in den Übergabe-/Trafoschaltfeld(ern) der Kundenanlage werden durch den 
Anlagenbetreiber Schaltbefehle angeordnet und Schaltgeräte bedient.

• Diese Grundsätze gelten auch, wenn kein Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld vorhanden ist.
•  Schaltgeräte, die Veränderungen auf den Schaltzustand im Netz der WEV 

bewirken, befinden sich im Verfügungsbereich der WEV.
•  Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die in seinem Verfügungsbereich liegenden 

Schaltfelder nach Aufforderung der WEV abzuschalten.
•  Unabhängig von den Verfügungsbereichsgrenzen kann die WEV im Falle von Störungen oder 

anderem Handlungsbedarf (z. B. höhere Gewalt, Gefahr für Leib und Leben, zur Herstellung 
der Spannungsfreiheit bzw. zur Unterbrechung der Anschlussnutzung) die Kundenanlage 
unverzüglich vom Netz schalten. Falls möglich, unterrichtet die WEV den Anlagenbetreiber hierüber 
rechtzeitig. Das Wiedereinschalten erfolgt entsprechend der Verfügungsbereichsgrenzen.

• Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für Übergabestationen mit und ohne Erzeugungsanlagen.

Zu 10.2.3 Dynamische Netzstützung

Die Art der Dynamischen Netzstützung („vollständige dynamische Netzstützung“ oder „eingeschränkte dynamische 
Netzstützung“) hängt von der Lage des Netzanschlussanschlusspunktes ab. Es wird unterschieden zwischen einem

Anschluss im 10-kV-Netz
Erzeugungsanlagen vom Typ 2 mit Anschluss im 10-kV-Netz sind mit der eingeschränkten 
dynamischen Netzstützung zu betreiben. D.h. Spannungseinbrüche sind während des 
Netzfehlers ohne Stromeinspeisung in das Netz der WEV zu durchfahren. Die WEV kann jedoch die 
vollständige dynamische Netzstützung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt fordern.

Erzeugungsanlagen vom Typ 1 mit Anschluss im 10-kV-Netz liefern während des Netzfehlers ihren 
maschinenbedingten Kurzschlussstrom, der Verstärkungsfaktor k ist nicht einstellbar.

Funkrundsteuerempfänger (FRE)
Es kommt ein Funkrundsteuerempfänger gemäß der Westnetz -Spezifikation zum 
Einsatz. Die FRE können über die Westnetz bezogen werden. 

Der Funkrundsteuerempfänger ist durch den Anlagenbetreiber auf einem Zählerplatz 
nach DIN 43870, Teil 1 mit Dreipunktbefestigung zu installieren.
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Zur Sicherstellung des einwandfreien Empfangs der Befehle ist grundsätzlich eine externe Antenne zu 
verwenden, die am Ort optimaler Empfangseigenschaften zu montieren ist. Dies ist in vielen Fällen außerhalb 
von Gebäuden der Fall. Die Ausrichtung der Antenne und die Überprüfung des Empfängerstatus hat nach 
Herstellervorgabe zu erfolgen. Es wird empfohlen, die Überprüfung des Empfängerstatus im Volllastbetrieb 
der Anlage durchzuführen, da in diesem Zustand eine maximale Störbeeinflussung durch externe Störquellen 
(z.B. Wechselrichter) vorliegt. Die Installation nimmt eine eingetragene Elektroinstallationsfirma vor.

Der Mindestabstand zwischen der Antenne des Funkrundsteuerempfängers und anderen elektronischen Geräten 
(wie z.B. dem Einspeisezähler oder einem Umrichter mit Leistungselektronik) beträgt zudem für Anlagengrößen < 100 
kW 60 cm. In Einzelfällen und insbesondere für Anlagen >= 100 kW sind in der Regel größere Abstände erforderlich.

Im Falle einer Begrenzung der Wirkleistungsabgabe gibt die WEV auf die vereinbarte 
Anschlusswirkleistung PAV bezogene Sollwerte in den Stufen 100 %/60 %/30 %/0 % vor. Diese Werte 
werden über die Funkrundsteuerung übertragen und anhand vier potentialfreier Relaiskontakte 
(je PAV -Stufe ein Kontakt) wie nachfolgend aufgeführt zur Verfügung gestellt.

Da der Anlagenbetreiber die Sollwerte der WEV in seiner Anlagensteuerung umsetzen 
muss, besteht kein Direkteingriff der WEV in die Kundenanlage.

In Anlagen mit einer Nennleistung > 100 kW stellt der Anlagenbetreiber die Ist-Messwerte für die Wirkleistung 
P und die Blindleistung Q der WEV über eine geeignete Schnittstelle zur Verfügung, die in der Planungsphase 
mit WEV abzustimmen ist. Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Schnittstelle trägt der 
Anlagenbetreiber. Die WEV entscheidet über den Abruf der obigen Werte nach Notwendigkeit.

Betriebsspannung: 230 V
AC

K1  100 % P
AV

 (keine Reduzierung der Einspeiseleistung)
K2  60 % P

AV
 (Reduzierung auf maximal 60 % der Einspeiseleistung)

K3  30 % P
AV

 (Reduzierung auf maximal 30 % der Einspeiseleistung)
K4  0 % P

AV
  (keine Einspeisung)
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Die Relais sind als potentialfreie Wechsler (250 V, 25 A) ausgeführt. An die Kontakte „a“ der 
Relais K2, K3 und K4 ist die Steuerung zur Reduktion der Einspeiseleistung anzuschließen, am 
Kontakt „a“ des Relais K1 das Signal zur Freigabe der Volleinspeiseleistung. Die Anbindung der 
Steuersignale an die Anlagensteuerung erfolgt in Verantwortung des Anlagenbetreibers. 

Systembedingt können sich vorübergehend mehrere Relais gleichzeitig in Stellung „a“ befinden. Steht 
das Relais K1 in Stellung „a“, bedeutet dies immer „Freigabe der Volleinspeisung“, unabhängig von 
der Stellung der übrigen Relais. Befindet sich das Relais K1 in Stellung „b“, gilt das Relais mit der 
geringsten Sollwertvorgabe (0 % vor 30 % vor 60 %). Befindet sich kein Relais in Stellung „a“, ist die 
Freigabe zur Volleinspeisung gegeben. Die sich aus dieser Logik ergebenden Relaiszustände sind in der 
Anlagensteuerung durch passende Verdrahtung oder Nutzung von Logikbausteinen zu berücksichtigen. 
Dies gilt insbesondere bei Nutzung der vereinfachten Ansteuerung von PV-Anlagen ≤ 100 kWp.

Fernwirktechnik
Es kommt eine Fernwirktechnik gemäß der Westnetz -Spezifikation zum Einsatz. Die Fernwirktechnik 
ist bauseits zu stellen. Die WEV beauftragt bei der Westnetz das notwendige Gateway.

Für den in diesem Kapitel beschriebenen Signalumfang erfolgt dabei die Mitnutzung der in 
Kap. 6.3.2 beschriebenen Einrichtung. Der Signalumfang ist in Anhang C4 aufgeführt. Details 
zu den Anforderungen an die Signale sind der o.g. Spezifikation zu entnehmen.

Im Falle einer Begrenzung der Wirkleistungsabgabe gibt WEV auf die vereinbarte Anschlusswirkleistung 
PAV bezogene Sollwerte vor. Hierbei werden die Sollwerte in einem definierten Verfahren übertragen 
(Details siehe Spezifikation). Die Übergabe des Sollwertes der Wirkleistungsvorgabe erfolgt als skalierter 
Sollwert-Stellbefehl mit fest vereinbarten Stufen von jeweils 10 % zwischen 0 % und 100 % der maximalen 
Wirkleistung PAV. Die Rückmeldung aus der Erzeugungsanlage erfolgt über einen skalierten Messwert.

Die Übermittlung der Ist-Einspeiseleistung an WEV erfolgt über die Fernwirktechnik. Hierbei werden die 
erforderlichen Messgrößen über die Fernwirktechnik zur Verfügung gestellt (Details siehe Spezifikation).
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Zu Anhang H Wandlerverdrahtung 

Zu H.1 Wandlerverdrahtung – mittelspannungsseitige Messung 

Die Anbindung von Wandlern und Zählern, Schutzgeräten und Fernwirkgeräten ist im Folgenden als zusammenhängende 
Einheit dargestellt. Optionale Anlagenkonfigurationen oder Spannungsebenen sind gekennzeichnet. 

Stromwandler sind als sekundärseitig umschaltbare Wandler mit vergossenen Anschlüssen dargestellt, da diese 
häufig in gasisolierten Anlagen zum Einsatz kommen. Bei Verwendung von nicht-umschaltbaren Stromwandlern bzw. 
Wandlern mit zugänglichen Anschlüssen kann jeweils auf die mittlere Klemme jeder Phase („S2 (l2)“) verzichtet werden. 
Die Klemmen sind mit ihrer jeweiligen Funktion zu kennzeichnen. 

Die Anbindung der Wandler an ein separates Fernwirkgerät ist jeweils nur dann aufzubauen, wenn eine 
informationstechnische Anbindung gefordert ist und die Messwerterfassung nicht über das Schutzgerät erfolgt.

Bild H.1.a: Anbindung der Strom- und Spannungswandler an Zähler, mittelspannungsseitige 
Messung mit drei Stromwandlern und drei Spannungswandlern
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Aufbau Zählerwechseltafel (ZWT), Absicherung Spannungspfade 
Die für die Zählung einzusetzenden Zähler- bzw. Zählerwechselschränke sind in der Form auszuführen, dass 
die Zählerwechseltafel Größe 1 passgenau einsetzbar ist und die erforderlichen Schiebetrennklemmen 
(Buchsenklemmen) sowie die Absicherungen für die Spannungspfade der Messwandler eingebaut sind. 

Für den Anschluss- und Klemmenbereich muss eine plombierbare Abdeckung/Abdeckhaube aufsetzbar 
sein. Die Spezifikationen zur „Ausführung der Zählerwechseltafel“ und zu den „Anforderungen an 
die Zählerwechselschränke“ sind einzuhalten und können bei WEV angefordert werden. 

Sicherungselement 
Zur Absicherung der Spannungspfade vor den Schiebetrennklemmen sind im Zählerwechselschrank 
jeweils 1-polige Sicherungsträger nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrische 
Sicherungen 10 x 38 vorzusehen (z.B. Fabrikat Wöhner Typ AMBUS EasySwitch). 

Es sind Sicherungseinsätze 10x38 (z.B. Fabrikat Siemens Typ SITOR Zylindersicherungs-Einsatz) 
Betriebsklasse aR, mit einem Bemessungsstrom (Nennstrom) von 3 A zu verwenden. 

Querschnitte und Längen (Zählung) 
Es gelten die Richtwerte der VDE-AR-N 4110 (Kapitel 7.5). 

Verlegeart und Kabeltypen 
Die Wandlerleitungen sind in kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart nach DIN VDE 0100-520 auszuführen. 
Am Zählkern/an der Wicklung der Wandler dürfen keine Betriebsgeräte angeschlossen werden. 

Erdungsmaßnahmen 
Das Wandlergehäuse ist an den vom Hersteller vorgesehenen Anschlüssen zu erden. Die Sekundärseite 
des Wandlers ist gemäß Schaltplan zu erden. Gemäß der Erdungsanlage in Kapitel 6.2.4 wird 
die Erdung im Zählerwechselschrank aufgelegt. Wenn der eingesetzte Zählerwechselschrank in 
Schutzklasse II ausgeführt sein sollte, ist dieser nicht in die Erdungsanlage einzubeziehen. 

Sonderbauformen von Messwandlern (Kabelumbau/SF6) 
Bei Einsatz von Wandlern mit fest verbundenen Messkabeln (z.B. Kabelumbauwandler, SF6 gekapselte Wandler) ist eine 
abdeck– und plombierbare Zwischenleiste aufzubauen, die die Erdungsmaßnahme und Sternpunktbildung beinhaltet. 
Die Zwischenleiste ist räumlich nah am Wandler vorzusehen. Von dort erfolgt die Verdrahtung zum Zählerschrank. 
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Aufbau einer Zwischenleiste

Anbindung an Schutz und Fernwirktechnik
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Bild H.2: Anbindung Spannungswandler an Schutz, Fernwirkgerät und Prüfeinrichtung
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Der zur Kippschwingungsbedämpfung eingesetzte Dämpfungswiderstand sollte etwa folgende 
Kennwerte aufweisen: ca. 25 Ω, ≥ 625 W. vorzugsweise in der Nähe des Dämpfungswiderstandes ist eine 
Überstromschutzeinrichtung als Leitungsschutzschalter mit K-Charakteristik 3 A zu realisieren. Die Leitungen 
von den Wandlern zum Leitungsschutzschalter sind kurzschlusssicher zu verlegen. Die angegebenen Werte sind 
als Musterwerte anzusehen und müssen ggfs. auf die Anlagenverhältnisse bemessen werden. Die Auslösung 
des Leitungsschutzschalters ist über einen Hilfskontakt in das Meldekonzept (WDL SPG FEHL) einzubeziehen. 

Für die Absicherung der Messwicklungen ist ein Spannungswandlerschutzschalter vorzusehen, z.B. Typ Siemens 
3RV1611-1CG14. Die Auslösung ist über einen Hilfskontakt in das Meldekonzept (WDL SPG FEHL) einzubeziehen. 
Der Aufbau des Schutzschalters erfolgt vorzugsweise in der zugehörigen NS-Nische der MS-Schaltanlage. 
Die Leitungen von den Wandlern zum Leitungsschutzschalter sind kurzschlusssicher zu verlegen. 

Bild H.3: Anbindung Stromwandler an Schutz und Prüfeinrichtung

Bei Wandlern mit sekundärseitigem Anschluss über eingegossene Leitungen wird die 
Erdung des Anschlusses S1 (k) sowie die Auswahl der Wicklung nicht am Sekundäranschluss 
des Stromwandlers, sondern an der Wandlerklemmenleiste vorgenommen. 

Die dargestellten Klemmen für Schutzfunktionen und für die Hilfsspannung sind in ihrer Funktion für 
die Anbindung von Schutzprüfeinrichtungen dargestellt, nicht bzgl. ihrer räumlichen Lage.
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Bild H.4: Anbindung Stromwandler an Fernwirkgerät (optional)

Bei Wandlern mit sekundärseitigem Anschluss über eingegossene Leitungen wird die 
Erdung des Anschlusses S1 (k) sowie die Auswahl der Wicklung nicht am Sekundäranschluss 
des Stromwandlers, sondern an der Wandlerklemmenleiste vorgenommen.

Gültig ab: 01.07.2023
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